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Frage Nummer 16 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Markus 
Walbrunn 
(AfD) 

Ich frage die Staatsregierung, wie viele Kettenhemden und ver-
gleichbare Stichschutzausrüstungen sind derzeit bei der Baye-
rischen Polizei vorhanden (bitte auf ggf. stattfindende Planun-
gen eingehen, solche Ausrüstung bzw. Stichschutzoptimierun-
gen an herkömmlicher Ausrüstung auch für reguläre Streifen-
beamte flächendeckend bereitzustellen bzw. weitere Anschaf-
fungen für die Spezialkräfte zu tätigen), wie hoch waren die 
Kosten für die Beschaffung und Wartung von stichschützender 
Sonderausstattung in den letzten fünf Jahren und wie viele 
Einsätze mit stichschützender Sonderausstattung wie Ketten-
hemden hat die Bayerische Polizei von 2021 bis April 2026 
durchgeführt (bitte Anzahl derer angeben, die im ÖPNV bzw. im 
öffentlichen Raum in München und Oberbayern stattfanden)? 

Antwort des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 

Aus einsatztaktischen Gesichtspunkten kann insbesondere die konkrete Stückzahl 
vorhandener Führungs- und Einsatzmittel, einschließlich stichschützender Sonder-
ausstattung wie Kettenhemden, nicht mitgeteilt werden. Detaillierte Angaben hierzu 
würden Rückschlüsse auf Fähigkeiten, Verfügbarkeiten und konzeptionelles Vorge-
hen der Bayerischen Polizei zulassen und könnten damit die Wirksamkeit polizeili-
cher Maßnahmen beeinträchtigen. 

Grundsätzlich gilt: Vor dem Hintergrund aktueller sowie zukünftiger Entwicklungen 
der Sicherheitslage erfolgt eine fortlaufende fachliche und einsatztaktische Bewer-
tung möglicher Anpassungsbedarfe bei der Schutzausstattung der Einsatzkräfte. 
Hierbei werden insbesondere Erkenntnisse aus dem Einsatzgeschehen sowie tech-
nische Weiterentwicklungen berücksichtigt. Auch die bestehende persönliche 
Schutzausstattung für den uniformierten Streifendienst wird kontinuierlich im Hin-
blick auf Optimierungsmöglichkeiten überprüft. 

Hinsichtlich der angefragten Kosten sowie der Anzahl der Einsätze unter Verwen-
dung des Einsatzmittels existieren bei der Bayerischen Polizei keine validen expli-
ziten Rechercheparameter, sodass eine statistische automatisierte Auswertung im 
Sinne der Fragestellung nicht möglich ist. Eine Beantwortung wäre nur durch um-
fangreiche händische Einzelauswertung von Fallakten und Datenbeständen mög-
lich, die auch unter Berücksichtigung der Bedeutung des sich aus Art. 13 Abs. 2, 
Art 16a Abs. 1 und 2 Satz 1 Bayerische Verfassung ergebenden parlamentarischen 
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Fragerechts aufgrund des erheblichen und personellen Aufwands nicht erfolgen 
kann. 

 


